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Sitzungsvorlage SV-Nr. 11//2087 

 

 
Abteilung/FB Datum Status 
Fachbereich 21 26.08.2016 öffentlich 

 Az: 21-02 Leitungsbauprojekt Whv. - Conneforde 
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  

Planungsausschuss 14.09.2016 zur Empfehlung 

Verwaltungsausschuss 27.09.2016 zum Beschluss 

 

Leitungsbauprojekt Whv. – Conneforde, Planfeststellungsverfahren 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Das im Rahmen der öffentlichen Auslegung im Planfeststellungsverfahren 
„Leitungsbauprojekt Wilhelmshaven – Conneforde“ gefertigte Antwortschreiben an 
die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird anerkannt. 
 
 
Begründung: 
Das Unternehmen TenneT TSO GmbH beabsichtigt als Netzbetreiber den Bau einer 
Leitungstrasse (380-kV-Leitung) von Wilhelmshaven nach Conneforde.  
Diese neue Leitung wird aufgrund wachsender Stromproduktion im Raum 
Wilhelmshaven (onshore und offshore) zur Versorgungssicherheit erforderlich, auch 
um bestehende Leitungen zu entlasten. 
Das Projekt Wilhelmshaven – Conneforde war ursprünglich als Überlandprojekt 
geplant. Nach Einleitung des ersten Planverfahrens wurde die teilweise 
Erdverkabelung geplant. Die Verkabelung auf Schortenser Stadtgebiet erfolgt von 
der Pingelei entlang der BAB 29 bis zum Wilhelmshavener Kreuz überirdisch. Da die 
Hochleitung entlang der Bundesautobahn verläuft, wo sich wenig Siedlungsstruktur 
befindet ist eine Hochleitung in diesem Gebiet als nicht störend zu betrachten. Im 
Bereich des JadeWeserParks verläuft die Leitung auf der anderen Seite der 
Autobahn. 
 
Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als zuständige Genehmigungs-
behörde führt nun in der Zeit ab 22.08.2016 die öffentliche Auslegung der 
Planfeststellungsunterlagen durch. Die Stadt Schortens hat die Möglichkeit, sich bis 
zum 14.10.2016 zu den Planungen zu äußern.     
Das vorbereitete Antwortschreiben und der Übersichtsplan sind dieser 
Sitzungsvorlage beigefügt.  
 
 
 



 
Anlagenverzeichnis: 
Antwortschreiben an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr 
Übersichtskarte 
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